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103/23 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung der Vor-
schlagsliste für die Wahl der Jugendschöffinnen und 
Jugendschöffen des Kreises Coesfeld für die Amtszeit 
vom 01.01.2024 bis 31.12.2028 in den Schöffengerichten 
der Amtsgerichte Coesfeld und Lüdinghausen und den 
Strafkammern des Landgerichts Münster

Die durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses des 
Kreises Coesfeld vom 25.05.2023 aufgestellte Vorschlags-
liste für die Wahl der Schöffinnen und Schöffen liegt gem. 
§ 36 des Gerichtsverfassungsgesetzes in der Zeit vom 
19.06.2023 bis 27.06.2023 im

Jugendamt des Kreises Coesfeld, Kreishaus V, 
Schützenwall 10, Zimmer-Nr. 7
während der allgemeinen Öffnungszeiten,
montags bis donnerstags, von 09.00 bis 16.00 Uhr
freitags von 09.00 bis 12.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht aus.

Nach § 37 Gerichtsverfassungsgesetz kann gegen die 
Vorschlagsliste binnen einer Woche, gerechnet vom Ende 
der Auflegungsfrist schriftlich oder zu Protokoll mit der Be-
gründung Einspruch erhoben werden, dass Personen in die 

Vorschlagsliste aufgenommen wurden, die nach § 32 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes nicht aufgenommen werden 
dürfen oder nach §§ 33 und 34 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes nicht aufgenommen werden sollten.

Coesfeld, den 14.06.2023

Kreis Coesfeld
Der Landrat
In Vertretung
gez. Beck

104/23 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW 
an Herrn Emran Zecir

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 09.05.2023, Ak-
tenzeichen 36-312931-vo, ist zuzustellen an Herrn Emran 
Zecir, zuletzt wohnhaft in Pinneberger Chausee 19 c, 22523 
Hamburg.
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Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 15.06.2023 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in
  

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Frau Vogt 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Coesfeld, den 15.06.2023 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Vogt 

105/23 - Stadt Dülmen

Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Dülmen am 15.06.2023

Am Donnerstag, 15.06.2023, 17:15 Uhr, findet im Sitzungs-
saal im einsA eine Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung mit folgender Tagesordnung statt:

Tagesordnung

I. Öffentliche Sitzung

1. Einwohnerfragestunde

2. Prüfung des Jahresabschlusses 2021

3. Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der Stadt  
Dülmen

4. Entlastung für das Haushaltsjahr 2021 gem. § 96 GO 
NRW

5. Finanzierung Stadtbetriebe Dülmen GmbH

6. Aufstellung der Vorschlagslisten für die Wahl der Schöf-
finnen und Schöffen für die Amtszeit vom 01.01.2024 bis 
zum 31.12.2028

7. Beteiligung der Stadtwerke Gescher GmbH, Gronau 
GmbH und Rhede GmbH an der Stadtwerke West-
münsterland Energiekooperation Verwaltungs GmbH 
sowie an der Stadtwerke Westmünsterland Energie-
kooperation GmbH & Co. KG

8. Beteiligung der Stadtwerke Westmünsterland Energie-
kooperation GmbH & Co. KG an der items GmbH & Co. 
KG mit Sitz in Münster

9. Beitritt der Stadt Haltern am See zum Sparkassenzweck-
verband Westmünsterland

10. Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem 
Haushaltsjahr 2022

11. Prüfauftrag zum Bau eines Parkdecks;
 hier: Antrag der FDP-Fraktion vom 02.03.2023

12. Königsplatz
 Antrag der Fraktionen Bündnis90/Grüne, FDP und SPD 

vom 17.04.2023

13. Anregung gem. § 24 Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

 hier: Durchführung einer isolierten Positivplanung gem. 
§ 245e Baugesetzbuch (BauGB) zur Ausweisung eines 
Windgebietes in der Region Hanrorup

14. Beschluss gem. § 5 Abs. 4 Windenergieflächenbedarfs-
gesetz

15. Verfahren zur 101. Änderung des Flächennutzungsplans 
der Stadt Dülmen zum Zwecke der Flächenrücknahme

 hier: Aufstellungsbeschluss

16. IX. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung 
von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Dülmen

17. Bildungscampus - Gründung Campusbeirat

18. Schulentwicklungsplan der Stadt Dülmen für die Schul-
jahre 2023/24 - 2028/29

19. Beratung und Beschlussfassung über den Gleichstel-
lungsplan 2023-2028 der Stadt Dülmen

20. Änderung der Geschäftsordnung für die Stadtver - 
ord netenversammlung und die von ihr gebildeten Aus-
schüsse

21. Bestellung von vier Vertreterinnen/Vertretern in das Ku-
ratorium der Heilig-Geist-Stiftung

22. Ausschussbesetzung

23. Ausschussbesetzung - Beauftragte der Stadt Dülmen für 
die Belange von Menschen mit Behinderungen

24. Mitteilungen des Bürgermeisters

25. Anfragen von Stadtverordneten

II. Nicht öffentliche Sitzung

26. Mitteilungen des Bürgermeisters

27. Anfragen von Stadtverordneten

Hinweis:
Ohne Anerkennung eines Rechtsanspruches können in-
teressierte Einwohner der Stadt Dülmen die Vorlagen des 
öffentlichen Teils für diese Sitzung auf der Homepage der 
Stadt Dülmen unter der Rubrik Rathaus | Politik | Ratsin-
formationssystem einsehen (https://sessionweb.duelmen.de/  
bi/info.asp) oder bis zum Sitzungstag bei der Infothek des 
Bürgerbüros kostenfrei erhalten (geöffnet montags und don-
nerstags von 08:00 bis 18:00 Uhr / dienstags und mittwochs 
von 08:00 bis 16:00 Uhr / freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr).

https://sessionweb.duelmen.de/bi/info.asp
https://sessionweb.duelmen.de/bi/info.asp
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Dülmen, den 01.06.2023

STADT DÜLMEN
Der Bürgermeister
gez. Hövekamp
Bürgermeister

106/23 - Sparkasse Westmünsterland

Tagesordnung der Sitzung der Verbandsversammlung 
des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland am 
22.06.2023

Am Donnerstag, den 22. Juni 2023 findet um 16:00 Uhr im 
Hotel Seehof in Haltern am See (Hullerner Str. 102, 45721 
Haltern am See), eine Sitzung der Verbandsversammlung 
des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland – Spar-
kassenzweckverband - der Kreise Borken und Coesfeld und 
der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Gronau, Isselburg, 
Stadtlohn und Billerbeck statt.

Tagesordnung

A. Öffentlicher Teil

1. Vorlage des Jahresabschlusses 2022 und des Lagebe-
richtes der Sparkasse Westmünsterland

2. Vereinigung der Stadtsparkasse Haltern am See mit der 
Sparkasse Westmünsterland

2.1. Beschluss über die Vereinigung gemäß § 27 Abs. 1 
S. 1, 2. Alt. SpkG

2.2. Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Fusionsver-
trages

2.3. Beschluss über die Neufassung der Satzung des 
Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland 

3. Beschluss über die Änderung der Satzung für die Spar-
kasse Westmünsterland

4. Verschiedenes

B. nicht öffentlicher Teil

1. Entlastung der Organe der Sparkasse Westmünsterland

2. Verwendung des Jahresüberschusses 2022 nach § 25 
SpkG

3. Einhaltung des Corporate Governance Kodexes

4. Verschiedenes

Sparkassenzweckverband Westmünsterland
Sparkassenzweckverband der Kreise Borken und Coesfeld  
und der Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Gronau,  
Isselburg, Stadtlohn und Billerbeck
gez. Dr. Kai Zwicker
Landrat
Vorsitzendes Mitglied der Verbandsversammlung

107/23 - Sparkasse Westmünsterland

Kraftloserklärung einer Sparurkunde der Sparkasse 
Westmünsterland

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 338145451 hiermit für kraftlos.
  

Ahaus / Dülmen, den 07.06.2023

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


